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RS Vwgh 1992/7/8 92/01/0593
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1992

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1986 §20 Abs1;

WaffG 1986 §6 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Das Wa8engesetz legt den Inhabern wa8enrechtlicher Urkunden die Verp9ichtung auf, die Wa8e sorgfältig zu

verwahren. Ob die im Einzelfall gewählte Verwahrungsart als sorgfältig bezeichnet werden kann, hängt von rein

objektiven Momenten ab. Die Verwechslung einander gleichender Taschen und der Umstand, daß durch 13 Jahre die

Verläßlichkeit nicht bezweifelt wurde, sind daher nicht von Bedeutung (hier: Entziehung des Wa8enpasses wegen

Aufbewahrung von Revolver mit Patronen im unbewacht zurückgelassenen, versperrten Pkw).
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